
Der 42-jährige Kosovare S. sass 
bereits fünf ,ahre in der Strafan
stalt Lenzburg, als er seine Frau, 
die ihn besuchte, mit einem 
KücheJlll1esser niederstach. 
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Die drei Kinder von S. wachsen 
seit Jahren ohne ihren Vater auf. 
Dieser hatte in seiner Heimat, 

dem Kosovo, acht Jahre G rund- und 
ein Jahr Berufsschule besucht, mit 21 
Jahren 14 Monate Militärdienst geleis~ 
tet und war danach arbeitslos. 1989 
hatte er N. geheiratet und war mit ihr 
nach Deutschland gegangen. 1990 war 
d~rt das erste Kind geboren worden, 
ein Jahr später war ein zweites gefolgt. 
1993 hatte S. einen Sozialarbeiter mit 
einer Pistole bedroht. 1994 war die Fa
milie in die Schweiz gekommen und 
hatte sich im Kanton Solothum nieder
gelassen, wo im selben Jahr das dritte 
Kind zur Welt kam. S. fand auch hier 
keine Arbeit, wurde krank , begann zu 
trinken. 1996 schoss er bei einem Wirts
hausstreit zwei Landsleute nieder und 
wurde dafür zu 71h Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Bevor er diese Strafe antrat, 

musste er in Deutschland jene wegen 
des Übergriffs auf den Sozialarbeiter 
absitzen. Seit über 6 Jahren also sitzt 
der 42-Jährige hinter Gittern. Ein psy
chiatrisches Gutachten attestiert ihm 
wegen einer Persänlichkeitsstärung · 
zwar eine im mittleren Grade Vennin
derte Zurechnungsfahigkeit, bezeich~ 
net ihn aber gleichzeitig als ·geflihrüch ' 
und seine Rückfallgefahr als gross, wes
halb ihm in Haft kein Urlaub gewährt 
wurde. 

Seine Frau aber stand zu S. und be
suchte ihn regelmässig in Lenzhurg. 
Auch für jenen Montag im Juni 2001 
hatte N. wieder ein Gesuch eingereicht, 
welches ihr bewilligt worden war. S. 
hatte am Morgen zwei Stunden gear
beitet und war dann ins Besuchszim
mer gerufen worden. Der zuständige 
Beamte gestern als Zeuge vor Bezirks
gericht Lenzburg: «Am Eingang kon
trollierte ich, dass es tatsächlich S. war. 
Er setzte sich dann kurz in dem Be
suchszimmer zu seiner Frau, dann gin
gen die beiden hinaus in die Spazierzo
neo Später habe ich ein Kreischen ge
hört, dann kam S. und sagte <Chef, ich 
habe meine Frau toh. Als ich Nach
schau hielt, haben Kollegen die Frau, 
die blutend im Besucher-WC lag, be-

reits versorgl:. N. hatte je einen Stich 
in Hals, Brust und Bauch erlitten. Ge
mäss Arztbericht waren die Verletzun
gen «nicht lebensgefährlich, aber po
tenziell sehr ernst.. S. hatte sie seiner 
Frau mit einem Kücherunesser zuge
fügt, das er in der Jackentasche bei sich 
getragen hatte. Wie der Aufseher schil
derte, wetden Häftlinge nur beim Ver
lassen der Besucherräumlichkeiten 
mittels Metalldetektors kontrolliert, 
nicht aber, wenn sie diese betreten. 

S. wollte nicht mehr gewusst haben, 
wann er das Küchenmesser behändigt 
hatte. Und er behauptete auch vor Ge
richt, dass es zufallig in der Jackenta
sche gewesen sei, er das Messer keines
falls bewusst und gezielt an jenem Mor
gen mitgeführt habe. Er habe seine 
Frau auch keinesfalls töten waUen, son
dern einfach die Beherrschung verlo
ren und sei explodiert, weil sie sich, 
draussen, nicht an seine Anweisungen 
gehalten habe, die er ihr, als Familien
oberhaupt, gegeben habe. So habe sie 
sich geweigert, mit den Kindern in den 
Kosovo zurückzukehren, habe sich 
auch gegen seinen Willen von der Asyl
bewerber-Behörde interviewen lassen 
und auch abgelehnt, mit ihm zusam· 
men ei n viertes Kind zu haben. S. rede-

te vor Gericht.wie ein Wasserfall, sagte 
wirres Zeug, das der Übersetzer kaum 
nachvollziehen konnte - tlber serbische 
Spione, Korruption, Politiker, die ·seine 
Familie zerstören wollen . . :. Und er ver
sicherte . auf,. d.ie· entspr-echende Frage . 
von Gerichtspräsident Albert:Suter, er·· 
sei. 100 Prozent sicher, . dass' Stiche in 
Hals, Bauch und Brust nicht tödlich 
seien. 

Der Staatsanwalt hatte S. der ver
suchten vorsätzlichen Tötung angeklagt 
und forderte 7 Jahre Zuchthaus. Weil S. 
einschlägig vorbestraft sei und eilie Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit dar
steHe, stehe die Frage nach Verwahrung 
im Raum. Da die Gefahrlichkeit von S. 
in den überschaubaren Strukturen sei
ner Heimat vermindert sei, beantragte 
der Ankläger eine lebenslängliche lan
desverweisung. Der Verteidiger plädier
te auf Körperverletzung, eventuell Tot
schlag und fand eine Strafe von l lh, 
höchstens aber 21/4 Jahren sowie ledig
lich 5 Jahren Landesverweisung ange
messen, obwohl S. selbst nach der Haft
verbüssung gar nicht in der Schweiz 
bleiben wolle. Das Gericht sprach S. 
schuldig gemäss Anklage und verurteil
te ihn zu vier Jahren Zuchthaus und 
Landesverweisung auf Lebzeiten . 


